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Orientierungsveranstaltung
12. Marz 2008

Pfarreizentrum St. Josef, Erstfeld

Herzlich willkommen!

| KANTON

BILDUNGS- UND
[ | KULTURDIREKTION



..nIl”H Ubersicht

1. Begrussung durch RR Josef Arnold
2. Stand Umsetzung NFA in der BKD (P. Horat)

3. Richtlinien far die Zahl der Schulerinnen und
Schuler von Fachabteillungen und
Wahlfachern (Leo Muller)

PAUSE mit kleinem Imbiss

4. Richtlinien zur Sonderpadagogik von Kindern
und Jugendlichen von O bis 20 Jahren (Beat
Spitzer)

5. Richtlinien zu den FOérderungsmassnahmen
an der Volksschule (Beat Spitzer)

6. Verschiedenes

Bildungs- und Kulturdirektion Uri



..nII”H Schilerpauschale

Der Kanton beteiligt sich an den Kosten der
Volksschule, indem er den Gemeinden eine
Pauschale pro Schulerin und Schuler ausrichtet:

Standardkosten
Kindergartenstufe 2'700 Franken 9°‘000 Franken
Primarstufe 3'600 Franken 12’000 Franken
Oberstufe 4'800 Franken 16°000 Franken

Die Pauschalen werden jahrlich angepasst
(Berechnung anhand eines Index
Kostenentwicklung Volksschule)
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Regierungsrat und Erziehungsrat

Steuerorgan bestehend aus:

ER: Brigitte Studhalter und Margrit JOrg

Geschaftsleitung BKD
(trifft Zwischenentscheide)

Kerngruppe besteht aus:
Projektleitung: Peter Horat
Teilprojektleitungen
(koordiniert den Ablauf)

Teilprojekt 1 Teilprojekt 2 Teilprojekt 3 Teilprojekt 4 || Teilprojekt 5 Teilprojekt 6
Statistik Kostenindex Anstellung, WB Sonder-_ Reglemente P_rogrammver-
Lehrpersonen padagogik ER einbarung HPZ

Susanne Gisler

Werner Bissig

Leo Muller Beat Spitzer

Peter Horat

Beat Spitzer
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..nII”H Tellprojekt Statistik

A Erhebung der statistischen Daten muss auch
unter NFA sichergestellt sein.

A Schiulerstatistik wird auf Individualstatistik
umgestellt.

Q Vereinfachung der Erhebung dadurch, dass
einheitliches Softwareprogramm fur die
Verwaltung der Schulerdaten zur Erhebung
benutzt wird: Campus der Firma Dialog

A Kanton ubernimmt Kosten der Einfuhrung

O Gemeinden tragen Kosten der
Softwarelizenzen = Fr. 1,90 pro Schler/in
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Reglemente und Richtlinien des ER

Neu beschlossen und teilweise in Kraft:

A Richtlinien far die Entschadigung des
besonderen Erfullungsortes der Schulpflicht

Q Reglement Uber die Anstellung und
Weiterbildung der Lehrpersonen (AWR)

A Reglement Uber die Schulleitung

Noch zu beschliessen

d Richtlinien Schilerzahlen

A Richtlinien zu den FOrderungsmassnahmen
A Richtlinien zu den Schulbibliotheken
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m
””H Richtlinien fur die Schulerzahlen

Ausarbeitung durch Arbeitsgruppe

Mario Cathomen LUR

René Deplazes-Kempf Schulrat Burglen
Agnes Dittli Epp VSL

Daniel Fedier Schulrat Silenen
Ruth Regli-Wyler Schulrat Altdorf
Doris Rosenkranz Erziehungsratin
Andrea Bissig-Arnet Amt fur Volksschulen
Peter Horat DS BKD

Leo Muller Amt fur Volksschulen

Rita Stadler-Wetzel Amt fur Volksschulen
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nlIIHH Vorgaben

Auftrag aus der Schulverordnung

Q ,,Fur die Schulerzahlen von Fachabteilungen
und von Wahlfachern erlasst der Erziehungsrat
Richtlinien.* (Artikel 14 Absatz 3 SchV)

Grundsatze

Q Es wird nicht wiederholt, was schon in der
Schulverordnung steht.

Q Es soll eine splrbare Vereinfachung angestrebt
werden.
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-|||||”H Begrifflichkeit

Schulabteilungen

SchV

einklassige
zweiklassige
mehrklassige
Gesamtschulen

Fachabteilungen

Niveaugruppen
Geteilte Schulabteilungen
Alternierter Unterricht

Wahlfacher

Richtlinien

Wahlpflichtfacher
Wahlfacher
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"”””H Veranderte Optik

Subventionierung
Wann gibt es Kantonsbeitrage?

Bisher

Fachabteillungen und Wahlfacher

Neu

NFA und Schulerpauschale
Welche ,Standards“ mussen Schulen einhalten?

Bildungs- und Kulturdirektion Uri
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m
””H Systematik der Richtlinien

Q 1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen
Q 2. Kapitel: Fachabteilungen
1. Abschnitt: Niveaugruppen IOST & KOST
2. Abschnitt: Geteilte Schulabteilungen
a) Facher
b) Weitere Falle
3. Abschnitt: Alternierter Unterricht
Q 3. Kapitel: Wahlpflichtfacher und Wahlfacher
Q 4. Kapitel: Schlussbestimmungen

Bildungs- und Kulturdirektion Uri 11



..||IIHH Bisher ...

In grossen Gemeinden mit drei und mehr Klassen im
gleichen Jahrgang:

- mindestens 8 Schulerinnen und bei einklassigen
Abteilungen: fur Schulerinnen und Schiler aus einem
Klassenzug (z.B. 3. Sekundarklasse)

- mindestens 7 bei zweiklassigen Abteilungen: fur
Schulerinnen und Schuler aus zwei Klassenziuigen (z.B.
3. Sekundarklassen a und b).

- mindestens 6 bei mehrklassigen Abteilungen: fur
Schilerinnen und Schuler aus drei Klassenzigen (z.B.
3. Sekundarklassen a und b und 3. Realklasse)

In kleinen Gemeinden ...
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Vorschlag zur Vereinfachung

Artikel Teilung Lerngruppe

3. Niveaugruppen A und B ab 14 mind. 5

4. Facher mit Teilung ab 14 mind. 5

5. Fre_mdspracheh o -
(zwei- und mehrklassig)

7. Alternierter Unterricht ab 14 ——-

9. Wahlpflichtfacher ——- mind. 5

Bildungs-

und Kulturdirektion Uri
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| | |
l”” Warum eine Mindestzahl?
Q Zielgerichteter Einsatz der zur Verfugung
stehenden Mittel

0 Offentliche Schule: Mindestgrosse von
Lerngruppen als sozialen Gefligen

A Erhéhung der Chancengerechtigkeit (Wahl-
pflichtfacher)

Q ,,Schutzfunktion® fur Lehrpersonen einerseits
und Schulbehdrden andererseits
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"
””H Vernehmlassungsfragen

Allgemeine Bemerkungen

1.

Meinung allgemein?

Fragen

2.
. Mindestzahl fur Niveau- und Lerngruppen?
. Mindestzahl 5?

. HW, ICT, TG <-=> TZ, Tastaturschreiben?

. Frist fir Gesuche: 15. Mai?

O 01 b~ W

Teillungen ab 147

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Bildungs- und Kulturdirektion Uri 15



®

.|||||”H Sonderpadagogik
Ausgangslage Schweiz

Art. 62, 3, Bundesverfassung

Die Kantone sorgen flr eine ausreichende Sonderschulung
aller behinderten Kinder und Jugendlichen bis langstens zum
vollendeten 20. Altersjahr.

Art. 20, Behindertengleichstellungsgesetz vom
13.12.2002
Die Kantone sorgen dafur, dass behinderte Kinder und

Jugendliche eine Grundschulung erhalten, die ihren
besonderen Bedurfnissen angepasst ist. ...

Bildungs- und Kulturdirektion Uri 16


Vorführender�
Präsentationsnotizen�
Bundesebene 2 Erlasse massgeblich

Sonderschulung den Kantonen zugewiesen

 Ausreichende Sonderschulung 20 Jahre

 Grundschulung, besondere Bedürfnisse angepasst 

�


®

Sonderpadagogik
Ausgangslage Schweiz

O Mit NFA: Ruckzug der Invalidenversicherung (1V) aus

der Regelung und Finanzierung der Sonderschulung

Kantone ubernehmen die gesamte fachliche, rechtliche
und finanzielle Verantwortung fur die besondere
Schulung von Kindern und Jugendlichen und fir die
sonderpadagogischen Massnahmen (0-20 Jahre)

Ubergangsphase (1.1.2008 bis 31.12.2010): Kantone
mussen bisheriges IV-Angebot in Qualitat und Umfang
gewahrleisten

Interkantonale Vereinbarung Uber die Zusammenarbeit
In der Sonderpadagogik wurde von der EDK am 25.
Oktober 2007 verabschiedet: Ratifizierung in Kantonen
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Vorführender�
Präsentationsnotizen�
Rückzug auf den 1.1.08

      Regelung und Finanzierung (IVG Teile nicht mehr in Kraft)

	Sonderschulung nicht mehr Frage der Versicherung 

	Sonderschulung wird Teil der Volksschule 



b) Fachlihcen , rechtliche, finanziell Verantwortung : Grundlagen geschafffen und weitere schaffen



c) Kanton muss Konzept zur Sonderpädagogik machen auf den 1.1.2011 gemäss den Vorgaben des Bundes



d) Wechsel der Ebene Bund zu Kanton „Zusammenarbeit“ (Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik

Zweck der Vereinbarung: 

      - Grundangebot

	-  Inegration fördern

	- Anwendung gemeinsamer Instrumente�


-|||||”H Sonderpadagogik
Ausgangslage Uri

Q Verordnung uUber das sonderpadagogische Angebot im
Kanton (in Kraft seit 1.1.2008 LR)

O Reglement Uber die Kostenbeteiligung der
Erziehungsberechtigten bei den sonderpadagogischen
Angeboten (in Kraft seit 1.1.2008 RR)

A Richtlinien zur Sonderpadagogik sollen in

Ubergangsphase bis zum 31.12.2010 angewendet
werden

O Kantonales Konzept zur Sonderpadagogik in
Erarbeitung
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.|||||”H Sonderpadagogik
Kantonales Konzept zur Sonderpadagogik

Mitglieder Projektgruppe:

Silvia Lussmann Schulrat Silenen

Zita Odermatt Schulrat Bauen

Karl Ziegler VSL

Manuela Fedier LUR (Kindergartenstufe)
Maja Kamber LUR (Primarstufe)

Dimitri Moretti LUR (Oberstufe)

Max Danioth Schulische Heilpadagogik
Johanna Tschumi Konf. Behindertenfragen
Marie-Th. Habermacher Rektorin Sonderschule
Beat Spitzer Vorst. Amt fur Volksschulen
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.|||||”H Sonderpadagogik
Kantonales Konzept zur Sonderpadagogik

Steuergruppe:

Josef Arnold Regierungsrat, Vorsitz
Martina Lerch Erziehungsrat
Manuela v. Wyttenbach Schulrat Altdorf

Dr. Peter Horat Sekretariat
Projektleitung beratend
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Richtlinien Sonderpadagogik

Die Richtlinien regeln

die kantonalen Leistungen im Rahmen des
Sonderpadagogischen Angebotes

das Verfahren fur die Abklarung und die
Zuweisung der Schulerinnen und Schuler
zum sonderpadagogischen Angebot

Bildungs-

und Kultu.rdirektion Uri 21



) ‘
”H Richtlinien Sonderpadagogik

INn der Sonderpadagogik werden unterschieden:

(Konkordat Sonderpadagogik)

Bildungs- und Kulturdirektion Uri
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) ‘
”H Richtlinien Sonderpadagogik

Gangiges Angebot
IN Regelschule
nicht mehr Merkmale: (einzeln / kombiniert)
ausreichend * lange Dauer

* hohe Intensitat

* hoher Spezialisierungsgrad

 einschneidende Konsequenzen

Voraussetzung: Individueller
Bedarf grtndlich abklaren
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Richtlinien Sonderpadagogik

Niederschwellige Massnahmen in
der Therapiestelle des HPZ Uri

Merkmale:

« Notwendigkeit und Bedarf: Klarung
durch das HPZ Uri

 Zeitdauer: max. 3 Jahre

* Intensitat gering: ¥2 bis 2
Lektionen pro Woche

Bildungs- und Kulturdirektion Uri
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Richtlinien Sonderpadagogik

Sonderpadagogische Angebote

Therapiestelle am Heilpadagogischen Zentrum Uri (HPZ)

Integration von Kindern mit Behinderungen in der
Regelklasse

Schulung in Sonderschulen und Heimen

Organisation des Transportes fur Kinder und Jugendliche,
die aufgrund ihrer Behinderung den Weg zwischen Wohn-
ort und Schule und/oder Therapiestelle nicht selbstandig
bewaltigen kdnnen.

Bildungs- und Kulturdirektion Uri 25



) ‘
”H Richtlinien Sonderpadagogik

Logopadie

Zuteillung an Gemeinden
auf Grund der
Schiulerzahlen des
Vorjahres

% bis 2 Therapiestunden

pro Woche tber maximal 3

Jahre
niederschwellig

Einzel- oder Gruppentherapie

Schule/ Schulkreis oder Therapiestelle des HPZ

Bildungs- und Kulturdirektion Uri
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) ‘
”H Richtlinien Sonderpadagogik

Psychomotorik

1 bis 2 Therapiestunden
pro Woche uber maximal 3
Jahre

niederschwellig

Bedarf ergibt sich gemass
Klarungen an der Therapie-
stelle

Einzel- oder Gruppentherapie an der Therapiestelle
des HPZ

Bildungs-

und Kulturdirektion Uri 27



) ‘
”H Richtlinien Sonderpadagogik

Heillpadagogische Fruherziehung

Bedarf ergibt sich gemass
Klarungen an der Therapie-
stelle

1 bis 2 Therapiestunden

pro Woche tber maximal 3

Jahre
niederschwellig

Kindergarten)

Einzel- oder Gruppentherapie zu Hause oder an der
Therapiestelle des HPZ (periodisch evt. auch im

Bildungs- und Kulturdirektion Uri
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Richtlinien Sonderpadagogik

Beratung

Beratung ist Teil des
Therapieauftrages

Ausserhalb Therapieauftrag:

4 Std. bei Erziehungsberechtigten

8 Std. bei Umfeld (fam./schul.)
niederschwellig

Bildungs- und Kulturdirektion Uri
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””H Richtlinien Sonderpadagogik

Logopadie Psychomotorik

Heillpadagogische Fruherziehung

Schulpsychologischer Dienst

e klart im Einzelfall ab

e evt. Miteinbezug weiterer Fachstellen

e Antrag an Amt fur Volksschulen — Bewilligung
e Information Schulleitung /7 Schulrat

Bildungs- und Kulturdirektion Uri
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Richtlinien Sonderpadagogik

Sonderpadagogische Angebote

Therapiestelle am Heilpadagogischen Zentrum Uri (HPZ)

Integration von Kindern mit Behinderungen in der
Regelklasse

Schulung in Sonderschulen und Heimen

Organisation des Transportes fur Kinder und Jugendliche,

die aufgrund ihrer Behinderung den Weg zwischen Wohnort und
Schule und/oder Therapiestelle nicht selbstandig bewaltigen
kénnen.
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) ‘
”H Richtlinien Sonderpadagogik

Grundsatz

Artikel 15

1Kinder und Jugendliche vom Kindergarten bis zum Ende
der obligatorischen Schulzeit mit einer

geistigen Behinderung,

einer Sprach-, Sinnes-, Korperbehinderung,

einer Mehrfachbehinderung sowie einer
Verhaltensbehinderung

kdnnen mit den entsprechenden verstarkten Massnahmen
In der Regelschule unterrichtet werden.
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) ‘
”H Richtlinien Sonderpadagogik

2 Integrative Losungen sind separierenden Losungen
vorzuziehen unter Beachtung des Wohles und der
Entwicklungsmoglichkeiten des Kindes oder des
Jugendlichen sowie unter Berucksichtigung des Umfeldes
und der Schulorganisation

3 Bei der Integration von Kindern und Jugendlichen sind
auch gemeindeubergreifende Losungen zu prufen.

41m Sinne einer Integration ist grundséatzlich von einer
Vollprasenz der Kinder mit Behinderung auszugehen. Im
Rahmen der Klarungen mit dem Schulpsychologischen
Dienst kann die Prasenz im ersten Kindergartenjahr
reduziert werden.
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”H Richtlinien Sonderpadagogik

Formen der Unterstutzung (Artikel 16 — 19)

Schulische Heilpadagogik

Kinder sollen sich entsprechend den Fahigkeiten,
geistig und sozial weiterentwickeln kdnnen

Definition Forderziele, Forderplanung, Umsetzung und
regelmassige Evaluation (Einbezug SPD)

Unterstitzung der Lehrperson und der Klasse

SHP wird fachlich von der Sonderschule unterstutzt

Anstellung der SHP

In der Regel durch die Schulgemeinde, in
Ausnahmefallen durch die Sonderschule des HPZ

Gemeinde stellt der BKD periodisch Rechnung.
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) ‘
”H Richtlinien Sonderpadagogik

Formen der Unterstutzung (Artikel 16 — 19)

Personliches Assistenz

 Zweck: Im Umgang mit der Behinderung soweit wie
maoglich selbstandig werden und behinderungs-
bedingte Beeintrachtigungen moglichst auffangen.

e Sie umfasst Betreuungsaufgaben als
unterrichtsbegleitende, unterstiutzende oder
pflegerische Tatigkeit

Anstellung der personlichen Assistenz
e Die Anstellung erfolgt durch die Schulgemeinde

e Gemeinde stellt der BKD periodisch Rechnung.
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) ‘
”H Richtlinien Sonderpadagogik

Formen der Unterstutzung (Artikel 16 — 19)

Spezialdienste

e Erfordert eine Behinderung eine zusatzliche, spezielle
Unterstiutzung konnen Fachpersonen von
Spezialdiensten beigezogen werden.

e Sie umfasst behinderungsspezifische Beratung und
Unterstutzung des Betroffenen und seines Umfeldes.

Anstellung der Fachpersonen der Spezialdienste
e Die Anstellung erfolgt durch die BKD.

e Die Schulen werden Uber diese Massnahme informiert.
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”H Richtlinien Sonderpadagogik

Umfang der Unterstutzung

Artikel 20

L Far die Integration von Kindern und Jugendlichen mit
einer Behinderung nach Artikel 15, Absatz 1 stehen
maximal 10 Lektionen Unterstlitzung zur Verfigung.
Diese Unterstutzung kann schulische Hellpadagogik,
personliche Assistenz und Unterstutzung durch
Spezialdienste beinhalten.

2 Die Unterstutzung durch die personliche Assistenz

wahrend der Zeitdauer einer Lektion zahlt als halbe
Lektion.
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”H Richtlinien Sonderpadagogik

Zuweisungsverfahren (Artikel 21)

- med. therap. Fachstellen, Arzte

Anmeldung - Schulen, Erziehungsberechtige

- Art und Umfang der verstarkten Massnahmen
- Massnahmen im Umfeld
- evt. Beizug weiterer Fachstellen

Klarung SPD
mit Beteiligten

Antrag SPD an Amt - Antrag Lektionen fur verstarkte Massnahmen
far Volksschulen - Antrag zur integrativen Sonderschulung

- Bewilligung der integrativen Schulung

Amt fur Volksschulen - Bewilligung der Lektionen
- Weiterleitung an die Schulbehorden

- Verfugung der integrativen Sonderschulung
Schulrat - Organisation der Massnahme und Fallfihrung
- kann gegen Entscheid AfV Beschwerde erheben
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”H Richtlinien Sonderpadagogik

Evaluation

Die Zweckmassigkeit verstarkter
Massnahmen ist regelmassig zu prufen.

SPD nimmt jahrlich mindestens an einem
Gesprach teil.

Bildungs- und Kulturdirektion Uri
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Richtlinien Sonderpadagogik

Sonderpadagogische Angebote

Therapiestelle am Heilpadagogischen Zentrum Uri (HPZ)

Integration von Kindern mit Behinderungen in der Regelklasse

Schulung in Sonderschulen und Heimen

Organisation des Transportes fur Kinder und Jugendliche,

die aufgrund ihrer Behinderung den Weg zwischen Wohnort und
Schule und/oder Therapiestelle nicht selbstandig bewaltigen
kénnen.

Bildungs- und Kulturdirektion Uri 40



Richtlinien Sonderpadagogik

Grundsatz

Artikel 15

1Kinder und Jugendliche vom Kindergarten bis zum Ende
der obligatorischen Schulzeit mit einer geistigen
Behinderung, einer Sprach-, Sinnes-, Korperbehinderung,
einer Mehrfachbehinderung sowie einer Verhaltensbe-
hinderung kénnen, wenn eine Schulung in der
Regelklasse mit verstarkten Massnahmen nicht
maoglich ist, in Sonderschulen unterrichtet werden.
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”H Richtlinien Sonderpadagogik
Zuweisungsverfahren

- med. therap. Fachstellen, Arzte

Anmeldung - Schulen, Erziehungsberechtige
Klarung SPD - Schulung in Sonderschule notwendig?
mit Beteiligten - Verpflegung/Internatsplatz/ Transport

- evt. Beizug weiterer Fachstellen

Antrag SPD an Amt

fiir Volksschulen - Antrag zur Schulung in einer Sonderschule

- Bewilligung

Amt fur Volksschulen - Weiterleitung an die Schulbehorden

- Verfigung der Sonderschulung

- Organisation der Massnahme

- kann gegen Entscheid AfV Beschwerde erheben

- Weiterleitung an Vormundschaftsbehorde zur
Verfigung der Heimeinweisung

Schulrat

Vormundschaftsbehorde - Verfigung der Heimeinweisung
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”H Richtlinien Sonderpadagogik

Sonderschule Uri

Artikel 25

Der Kanton regelt in einer Programmvereinbarung mit
dem Heilpddagogischen Zentrum Uri (HPZ) die Aufgaben
und Pflichten der Sonderschule im Rahmen der
verstarkten Massnahmen.
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Richtlinien Sonderpadagogik

Sonderpadagogische Angebote

Therapiestelle am Heilpddagogischen Zentrum Uri (HPZ)

Integration von Kindern mit Behinderungen in der Regelklasse

Schulung in Sonderschulen und Heimen

Organisation des Transportes fur Kinder und
Jugendliche, die aufgrund ihrer Behinderung den
Weg zwischen Wohnort und Schule und/oder
Therapiestelle nicht selbstandig bewaltigen kbnnen.
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”H Richtlinien Sonderpadagogik

Artikel 26 Grundsatz

1FOr Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene, die aufgrund
ihrer Behinderung den Weg zwischen Wohnort, Schule und/oder
Therapiestelle nicht selbstandig bewaltigen kénnen, wird ein
Transport organisiert.

2F0r alle Transportkosten werden die bisherigen 1V-Regelungen
sinngemass angewendet.

Artikel 27 Integrative Schulung in der Regelschule

1Bei der integrativen Schulung werden die Fragen rund um den
Transport vom Schulpsychologischen Dienst im Rahmen der
Abklarungen besprochen und in den Antrag zur integrierten
Sonderschulung eingebaut.

2Die Schule organisiert den Transport.
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” Richtlinien Sonderpadagogik
Artikel 28 Sonderschule des Heilpaddagogisches Zentrum
Uri
Die Sonderschule organisiert den entsprechenden Transport.
Artikel 29 Schulung in ausserkantonalen Sonderschulen
und Heimen
Die Organisation des Transportes wird im Einzelfall zwischen

der Institution, den Erziehungsberechtigten und der Bildungs-
und Kulturdirektion geklart.
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”H Richtlinien Sonderpadagogik

Kostenubernahme

Verordnung Uber das sonderpadagogische Angebot im
Kanton Uri (RB 10.1611)

Artikel 9

1Der Kanton tragt die Kosten des sonderpadagogischen
Angebots, soweit sie nicht von den Gemeinden oder
den Eltern zu Ubernehmen sind (RB 10.1611).

2VVoraussetzung ist, dass die entsprechende Massnahme
durch die zustandige Stelle des Kantons bewilligt
wurde.
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”H Richtlinien Sonderpadagogik

Artikel 10

1Die Gemeinden beteiligen sich an den Kosten der
Massnahmen nach Artikel 3 Buchstabe f mit folgendem
Beitrag pro betroffene Schulerin oder Schuler. Diese
Standardkosten betragen:

a) Kindergartenstufe 9'000 Franken
b) Primarstufe 12000 Franken
c) Oberstufe 16000 Franken

Buchstabe f) Sonderschulunterricht in Sonderschulen

Kostenbeteiligung Gemeinde am Beispiel Primarstufe:

Standardkosten Fr. 12°‘000 abzuglich
Schulerpauschale Fr  3'600
Total Fr. Fr. 8400
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”H Richtlinien Sonderpadagogik

3Bei Massnahmen nach , die nicht
aufgrund einer Invaliditat im Sinne von Artikel 8 des
Bundesgesetzes uUber den allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts!® angeordnet werden, richtet sich
die Beteiligung der Gemeinden nach Artikel 37 Absatz 2 des
Sozialhilfegesetzesi®.

teilstationare oder stationare
Unterbringung in Heimen
Beeintrachtigung Erwerbsleben
Sozialpadagogische Grinde

Kostenbeteiligung Gemeinde am Beispiel Oberstufe:

Heimkosten (total) 50% abzuglich
Schiulerpauschale Fr. 4'800

Bildungs- und Kulturdirektion Uri
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”H Vernehmlassungsfragen Sonderpadagogik

1. Welche Meinung haben Sie allgemein zum Entwurf?

2. Sind Sie mit dem Angebot und der Ausrichtung der niederschwelligen
und verstarkten Massnahmen der Therapiestelle einverstanden?

3. Sind Sie mit den Formen und dem Umfang der Unterstutzung im
Rahmen der Integration von Kindern mit Behinderungen in der
Regelklasse einverstanden?

4. Sind Sie mit dem Zuweisungsverfahren im Rahmen der Integration von
Kindern mit Behinderungen in der Regelklasse einverstanden?

5. Befurworten Sie den Grundsatz, dass Integration immer vor Separation
gepruft werden muss?

6. Sind Sie mit den Angeboten und mit der Zuweisung im Rahmen der
Schulung in Sonderschulen einverstanden?

7. Sind Sie mit der Organisation des Transportes einverstanden?
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” Richtlinien FOorderungsmassnahmen

e Richtlinien in Kraft seit 1. August 2008
e Evaluation Schuljahr 2009710
e nur notwendige Anpassungen

Kommission Forderungsmassnahmen:

Martina Lerch-Schillig Erziehungsrat (Prasidium)

Beat Zopp Schulischer Heilpadagoge
Hildegard Gisler-Portmann Primarstufe

Remo Honegger Oberstufe

Hugo Bossert Heilpadagogisches Zentrum Uri
Beat Spitzer AfV (Sachbearbeiter; Sekretariat)
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Richtlinien FOorderungsmassnahmen

Anpassungen

Wegfall der Lektionszuteilung durch den Kanton

Abschnitt ,,Massnahmen fur Schuilerinnen und Schuler
mit Seh-, Korper- und Horbehinderungen* wird neu in
die Richtlinien zur Sonderpadagogik aufgenommen.

Deutsch als Zweisprache (DaZ) wird neu in die Richt-
linien zu den Forderungsmassnahmen aufgenommen.

Anderung bei der Begabtenforderung
(Gruppenangebot); Konzeptgenehmigung

Redaktionelle Anderungen

Bildungs- und Kulturdirektion Uri

52



.I||| ”
” Richtlinien FOorderungsmassnahmen

Wegfall der Lektionszuteilung durch den Kanton

Schule muss entsprechende Mindestzahl an Lektionen
reservieren (budgetieren)

Primarstufe: 0.23 Lektionen pro Schiulerin/Schuler
plus Sockel 3 Lektionen Schulen <100

Oberstufe: 0.03 Lektionen pro Schulerin/Schuler
(S/R/K/1) plus Sockel von 2 Lektionen

Werkschule: bei schwierigen Klassensituationen Lektionen
zur Verfugung stellen
(zustandig Schulrat)

Deutsch als Zweitsprache:
Zusatzliche Lektionen reservieren (budgetieren)
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.I||| H
” ‘ Richtlinien FOorderungsmassnahmen

Abschnitt ,,Massnahmen fur Schuilerinnen und Schuler
mit Seh-, Korper- und Horbehinderungen* wird neu in
die Richtlinien zur Sonderpadagogik aufgenommen.

e Behinderungsbedingte Schwierigkeiten werden der
Sonderpadagogik zugeordnet

e Kosten tragt neu der Kanton
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” ‘ Richtlinien FOorderungsmassnahmen

Deutsch als Zweitsprache (DaZ) wird neu in die Richtlinien zu
den Forderungsmassnahmen aufgenommen.

Intensivunterricht Stutzunterricht

e Lernende (PS/0S) ohne e Fremdsprachige Kinder mit
Deutschkenntnisse, die aus ungenugenden Deutsch-
einem fremdsprachigen Land kenntnissen
zureisen

e 1 bis 2 Lektionen Kiga
e 4 bis 8 Lektionen min-

destens ein halbes Jahr * 2 bis 4 Lektionen max. 2

Jahre

- In der Regel Kleingruppen - In der Regel Kleingruppen

e Standardsprache - Standardsprache

= LP mit Weiterbildung in baz e LP mit Weiterbildung in DaZ

Schulrat regelt Einsatz des DaZ — auf Schulleitung Ubertragbar
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” ‘ Richtlinien FOorderungsmassnahmen

Anderung bei der Begabtenforderung - Gruppenangebot
Konzeptgenehmigung; Rechenschaftslegung

e SPD muss bei der Antragstellung bei einem
Gruppenangebot nicht mehr zwingend bei-
gezogen werden.

e neue Zustandigkeit bei der Konzeptgeneh-
migung: Bildungs- und Kulturdirektion

e Rechenschaftslegung tUber den Umfang der
eingesetzten Lektionen pro Schuljahr
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| Vernehmlassungsfragen FOorderungsmassnahmen

1. Welche Meinung haben Sie allgemein zu den angepassten
Richtlinien?

2. Sind Sie mit den Formulierungen betreffs Umfang der
Forderungsmassnahmen (Artikel 6-8) einverstanden?

3. Sind Sie mit dem Zweck und Begriff, dem Intensivunterricht,
dem Stutzunterricht und dem Verfahren im Abschnitt Deutsch
als Zweitsprache einverstanden (Artikel 13-17)?

4. Sind Sie einverstanden beim Gruppenangebot nicht mehr
zwingend beigezogen werden muss?

Bildungs- und Kulturdirektion Uri
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